
Beschlussvorlage 01.02.2024 
Drucksache VL-47/2023 6. Ergänzung  
- öffentlich - 
Aktenzeichen: 1.0 ma 

Fachbereich: Zentrale Dienste 

Sachbearbeitung: Ute Marquardt 
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2024 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der 
Kreisstadt Erbach 14.03.2024 beschließend 

  

Ausschussberatung vorgesehen Datum Ja Nein 
Ausschuss für Städtepartnerschaften  ☐ ☒ 
Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss  ☐ ☒ 
Haupt- und Finanzausschuss  ☒ ☐ 
Ausschuss für Soziales, Familien und Sport  ☐ ☐ 
Ausschuss für Tourismus, Märkte und Kultur  ☐ ☒ 

 
Beschluss durch Stadtverordnetenversammlung  ☒ ☐ 

 
Grundsatzbeschluss zur Reduzierung der Gruppengrößen in den städtischen Kinder-
tagesstätten 
 
Begründung: 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 09.11.2023 den Beschlussvorschlag 
der Vorlage VL-47/2023 4. Ergänzung zurückverwiesen und eine erneute Vorberatung im Aus-
schuss für Soziales, Familien und Sport beschlossen. Im Ausschuss für Soziales, Familien und 
Sport am 29.01.2024 wurde das Thema erneut beraten und die SPD-Fraktion hat einen Antrag 
gestellt, den Beschlussvorschlag zu ändern und wie folgt zu formulieren: 
 
Die Stadt Erbach bekennt sich zu einer Qualitätsoffensive in ihren Kindertagesstätten. Sie wird 
daher für eine ausreichende Deckung des notwendigen Platzbedarfs sorgen und die hierfür ent-
sprechende Finanzierung sicherstellen. Analog dazu müssen die notwendigen Personalstellen 
für das Fachpersonal besetzt sein. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kann mit einer Redu-
zierung der Gruppenstärke begonnen werden. Zielgruppenstärke für U3 sind 10 Kinder, für Ü3 
20 Kinder.  
 
Das Gremium ist dem Antrag mehrheitlich gefolgt und empfiehlt der Stadtverordnetenver-
sammlung, dem neuformulierten Beschlussvorschlag zu folgen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Erbach bekennt sich zu einer Qualitätsoffensive in ihren Kindertagesstät-
ten. Sie wird daher für eine ausreichende Deckung des notwendigen Platzbedarfs 
sorgen und die hierfür entsprechende Finanzierung sicherstellen. Analog dazu müs-
sen die notwendigen Personalstellen für das Fachpersonal besetzt sein. Wenn diese 
Bedingungen erfüllt sind, kann mit einer Reduzierung der Gruppenstärke begonnen 
werden. Zielgruppenstärke für U3 sind 10 Kinder, für Ü3 20 Kinder. 
 
 
 
Dr. Peter Traub 
Bürgermeister  




